
AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 10. Mai 2024 

   AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER STADT SCHWABACH 
 

 

A m t s b l a t t  

                                                   Nr. 18 | Freitag, 10. Mai 2024 
 
 

Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag, 14.05.2024, um 16 Uhr im  
Sitzungssaal des Bürgerhauses, Königsplatz 33a 

 
Es gibt keine öffentlichen Sitzungspunkte. 
 
 

Öffentliche Sitzung des Stadtrates am Freitag,17.05.2024 um 16 Uhr im  
Sitzungssaal des Bürgerhauses, Königsplatz 33a 

 
Tagesordnung für den Stadtrat  
 
1. Neuausrichtung des Pflegestützpunktes und Weiterführung des Pflegestützpunktes ab 01.01.2025 

im Angestelltenmodell 
 

   
2. Anspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder an dem Jahr 2026; 

Planungsmittel für: Schule am Museum, Christian-Maar-Schule 
 

  
 
Stadt Schwabach, 07.05.2024 
 
Peter Reiß 
Oberbürgermeister 
 
 
 

BEKANNTMACHUNG 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Europawahl am 9.Juni 2024 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die Wahlbezirke der Stadt Schwabach wird in der Zeit vom 
Dienstag, 21. Mai, bis Freitag, 24. Mai 2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag bis 
Freitag 8 bis 12 Uhr, Donnerstag zusätzlich 14 bis 17 Uhr) 

 
im Wahlamt der Stadt Schwabach, Nördliche Ringstraße 2 a-c, 91126 Schwabach,  

2. OG, Zimmernummer 2.18 (barrierefrei) 
 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen kön-
nen Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrver-
merk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
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Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein Datensicht-
gerät möglich. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Dienstag, 21. bis spätes-

tens Freitag, 24. Mai 2024, 12 Uhr 
 

im Wahlamt der Stadt Schwabach, Nördliche Ringstraße 2 a-c, 91126 Schwabach,  
2. OG, Zimmernummer 2.18 (barrierefrei) 

 
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 19. Mai 2024 

eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer 
keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in der kreisfreien Stadt Schwabach 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) der kreisfreien Stadt Schwabach oder 
durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 
   

Der Wahlschein kann bis Freitag, 7. Juni 2024, 18 Uhr 
 

im Wahlamt der Stadt Schwabach, Nördliche Ringstraße 2a-c, 91126 Schwabach, 2. OG, 
Zimmernummer 2.18 (barrierefrei) 

 
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wer bei nach-
gewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwie-
rigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen. 
 

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene stimmberechtigte Person, wenn 
 
a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-

zeichnis (bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europa-
wahlordnung) bis zum 19. Mai 2024) oder die Einspruchs-frist gegen das Wählerverzeichnis 
nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat, 
 

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) genannten Fristen entstanden 
ist, 
 

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde von der Fest-
stellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat. 

Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis zum Wahltag, 
15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden 
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6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich bei der Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  

 
7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich 

 
- einen amtlichen Stimmzettel 

 
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 

 
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden 

ist, und 
 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im 
Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die 
wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 
kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffe-
nen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12 
Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn glaub-
haft versichert wird, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist. 

 
8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Sie können auch 

durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese Unterla-
gen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 

 
9. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 

ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt o-
der verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Ge-
heimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Per-
son erlangt hat. 

 
10. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 

angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr 
eingeht. 

 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
 
Stadt Schwabach, 06.05.2024 
 
Hans-Jürgen Hähnlein 
Rechtsdirektor 
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Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
Anbau eines Wintergartens an ein Einfamilienwohnhaus auf dem Anwesen Raubershofer 

Weg 9, Gemarkung Wolkersdorf, Flur Nr. 279/14 in Schwabach 
  
Bekanntmachung der Stadt Schwabach vom 10.05.2024 
 
Mit Bescheid der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach vom 03.05.2024, BV-Nr. 62/2024 wurde die 
Baugenehmigung für o.g. Bauvorhaben erteilt. 
 
Die Zustellung wird gemäß Art. 66a Abs. 1 Satz 3 BayBO durch die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Stadt Schwabach vom 10.05.2024 vorgenommen. 
 
Die Genehmigungsunterlagen können bei der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach nach telefonischer 
Vereinbarung unter 09122/860-542 im Amtsgebäude Albrecht-Achilles-Str. 6-8 eingesehen werden. Auch 
kann eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides von den betreffenden Beteiligten bis zum Ablauf der 
Rechtsmittelfrist (siehe Rechtsbehelfs-belehrung) schriftlich angefordert werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Ansbach erhoben werden. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Anschrift lautet: 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach, Postfach 616, 91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 
24-28, 91522 Ansbach 

b) Elektronisch 

Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach auch elektronisch nach Maßgabe der der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben 
werden. 

Elektronische Dokumente sind über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) an die Ge-
richte zu übermitteln. Die mittels EGVP übermittelten Dokumente müssen, um dieselbe rechtliche Verbindlich-
keit wie ein unterschriebenes Papierdokument zu erlangen, mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im 
Sinn des Signaturgesetzes versehen sein. 

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Schwabach) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

-  In dem hier einschlägigen Rechtsbereich wurde das Widerspruchsverfahren abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

-  Eine elektronische Klageerhebung ohne qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig. Eine einfache E-
Mail ist nicht ausreichend. 

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein 
Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 

Stadt Schwabach, 07.05.2024 
 
Ricus Kerckhoff 
Stadtbaurat 

http://www.vgh.bayern/

	Rechtsbehelfsbelehrung

